
Erfordernisse (räumliche Situation, lokales Infektionsgeschehen usw.) die Geltung der vorste-

henden Regelungen zusätzlich anordnen.    

 

 

§ 2a 

Rückverfolgbarkeit 

 

(1) Die einfache Rückverfolgbarkeit im Sinne dieser Vorschrift ist sichergestellt, wenn die 

den Begegnungsraum eröffnende Person (Gastgeber, Vermieter, Einrichtungsleitung, Be-

triebsinhaber, Veranstaltungsleitung usw.) alle anwesenden Personen (Gäste, Mieter, Teilneh-

mer, Besucher, Kunden, Nutzer usw.) mit deren Einverständnis mit Name, Adresse und Tele-

fonnummer sowie – sofern es sich um wechselnde Personenkreise handelt – Zeitraum des 

Aufenthalts bzw. Zeitpunkt von An- und Abreise schriftlich erfasst und diese Daten für vier 

Wochen aufbewahrt. Der gesonderten Erfassung von Adresse und Telefonnummer bedarf es 

nicht, wenn diese Daten für den Verantwortlichen bereits verfügbar sind.  

(2) Die besondere Rückverfolgbarkeit im Sinne dieser Vorschrift ist sichergestellt, wenn die 

nach Absatz 1 verantwortliche Person zusätzlich zur Erhebung der Daten nach Absatz 1 einen 

Sitzplan erstellt und für vier Wochen aufbewahrt. In dem Sitzplan ist zu erfassen, welche an-

wesende Person wo gesessen hat. 

(3) Die in den vorstehenden Absätzen genannten personenbezogenen Daten sind nach den 

geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften zu verarbeiten, insbesondere vor dem Zugriff 

Unbefugter zu sichern und nach Ablauf von vier Wochen vollständig datenschutzkonform zu 

vernichten. Die für die Datenerhebung gemäß Absatz 1 Verantwortlichen können zusätzlich 

eine digitale Datenerfassung anbieten, haben dabei aber sämtliche Vorgaben des Datenschut-

zes (insbesondere bei der Fremdspeicherung von Daten) und die vollständige datenschutzkon-

forme Löschung der Daten nach vier Wochen in eigener Verantwortung sicherzustellen. Zu-

dem sind die Daten im Bedarfsfall der zuständigen Behörde auf Verlangen kostenfrei in ei-

nem von ihr nutzbaren Format – auf Anforderung auch papiergebunden – zur Verfügung zu 

stellen. Personen, die in die digitale Datenerfassung nicht einwilligen, ist in jedem Fall eine 

nur papiergebundene Datenerfassung anzubieten. 

(4) In allen Fällen des Zusammentreffens mehrerer Personen, in denen diese Verordnung 

nicht die Rückverfolgbarkeit nach den Absätzen 1 und 2 anordnet, liegt es in der Verantwor-

tung der zusammentreffenden Personen, für vier Wochen nach dem Zusammentreffen zu ge-

währleisten, dass im Fall einer Infizierung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 sämtliche Per-

sonen der unteren Gesundheitsbehörde mit Kontaktdaten benannt werden können. 

(5) Die vorstehenden Regelungen gelten nicht, soweit gesetzlich eine Anonymität der Perso-

nen, die ein Angebot in Anspruch nehmen bzw. eine Einrichtung aufsuchen, vorgesehen ist. 

 

 

§ 2b 

Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte 

 

(1) Sofern in dieser Verordnung oder ihrer Anlage für die Zulässigkeit von Einrichtungen und 

Angeboten ein besonderes Hygiene- und Infektionsschutzkonzept vorausgesetzt wird, so muss 


